
Gemeindeverhandlungen
vom 20. September 2019

Die Baukommission hat bewilligt:
Keller Reto und Vanessa, Hugobühlstrasse 18, Grabs, Anbau ge-

deckter Sitzplatz, Hugobühlstrasse 18, Parz. Nr. 2405; Ortsgemeinde 
Grabs, Marktplatz 1, Grabs, Ersatz Güllenkasten, Ivelspus-Engi, Parz. Nr. 
4501; Ortsgemeinde Grabs, Marktplatz 1, Grabs, Ersatz Güllenkasten, 
Gamperfin-Herti, Parz. Nr. 4501; Politische Gemeinde Grabs, Sporgasse 
7, Grabs, Neubau Kassa- und Wartehäuschen, Voralp-Höhi, Parz. Nr. 4501; 
Vetsch Heidi, Schulhausstrasse 6, Grabs, Neubau Garage, Schulhausstras-

se, Parz. Nr. 2045; Palu Grill GmbH, St. Gallerstrasse 67, Werdenberg, Gar-
tensitzplätze, St.Gallerstrasse 67, Parz. Nr. 29.

BAUBEWILLIGUNG NACH ORDENTLICHEM VERFAHREN

Die Bauverwaltung hat bewilligt:
Tischhauser Florian, Mafun 1471, Grabs, Abbruch Scheune, Höfen, 

Parz. Nr. 3123.

BAUBEWILLIGUNG NACH MELDEVERFAHREN

ARBEITSVERGABEN
Der Gemeinderat hat folgende Arbeiten im freihändigen Verfahren vergeben:

 Rathaus / Kühlgeräte für neun Räume 
 Kibernetik AG, Buchs

WIRTSCHAFTSPATENTE
Der Gemeinderat hat folgendes Gastwirtschaftspatent neu ausgestellt:

 Peña Española de Grabs / Juan Antonio Armenteros / 
 12. September 2020



2 Oktober 2009

Der Gemeinderat hat folgende Bewilligung erteilt:

Festwirtschaft «Schafschau»
27. September 2019, Marktplatz
Organisation: Schafzuchtverein Grabs

VERANSTALTUNGEN

Auf August 2020 ist bei den Technischen 
Betrieben eine Lehrstelle als «Netzelektri-
ker EFZ» zu besetzen.

Der Gemeinderat hat Chris-Robert 
Eugster, Buchs, als Lernenden gewählt. Er 
beginnt seine Lehre am 03. August 2020. 

Der Gemeinderat heisst den Gewählten herzlich willkommen und 
wünscht ihm viel Erfolg in seiner interessanten und anspruchsvollen Ausbil-
dung.

WAHL EINES LERNENDEN «NETZELEKTRIKER EFZ»

In der Septembersession 2018 hat der Kantonsrat das neue Geoinformati-
onsgesetz (sGS 760.1; abgekürzt GeolG-SG) erlassen. Die Regierung legte 
als Vollzugsbeginn den 1. Juni 2019 fest. Ab diesem Zeitpunkt bildet da-
mit nicht mehr wie bisher das Gesetz über die amtliche Vermessung (sGS 
914.7), sondern das GeolG-SG die Rechtsgrundlage für die amtliche Ver-
messung im Kanton St.Gallen. 

Das Gesetz über die amtliche Vermessung wird mit Vollzugsbeginn des 
Geoinformationsgesetzes aufgehoben. Die bisherigen Rechtsgrundlagen 
«Gebührentarif für die amtliche Vermessung» (sGS 914.711) und «Verord-
nung über die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen» (sGS 914.75) 
werden im Rahmen dieser Revision in die Verordnung über die amtliche Ver-
messung (sGS 760.12; abgekürzt VermV) integriert. 

Aufgrund dieser Ausgangslage müssen zahlreiche Bestimmungen der 
bisherigen Vermessungsverordnung geändert werden und an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Der Gemeinderat hat deshalb das beste-
hende «Reglement über die Kosten der amtlichen Vermessung» aufgehoben 
und ein neues «Reglement über die laufende Nachführung und Kosten der 
amtlichen Vermessung» erlassen.

Das Reglement wird vom 24. September bis 4. November 2019 dem 
fakultativen Referendum unterstellt. 

REGLEMENT ÜBER DIE LAUFENDE NACHFÜHRUNG UND 
KOSTEN DER AMTLICHEN VERMESSUNG / ERLASS

Politische Gemeinde Grabs
Rathaus 
Sporgasse 7 
9472 Grabs
Telefon: 41 (0) 81 750 35 22
Telefax: 41 (0) 81 750 35 01
e-mail: info@grabs.ch

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
08.30 bis 11.30 Uhr 
13.30 bis 17.00 Uhr

2 22 / 2019


